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SCHEMASCHNITTE: 
ZULÄSSIGE BAUWEISE INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES 

BAUWEISE:

Dachform: Satteldach (SD)
Dachneigung: 45-50°

Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss (E+I+D) 
BAUWEISE:

Dachform:
Dachneigung:

Mehrfamilienhaus-Parzellen 5-6

Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss (U+II) 
Satteldach (SD)/ Walmdach (WD)
15-20°

BAUWEISE:

Dachform:
Dachneigung:

Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss (U+II) 
Satteldach (SD)/ Walmdach (WD)
15-20°
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Dachneigung:

Satteldach (SD)
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LANDKREIS 
REGIERUNGSBEZIRK 

MAINBURG  
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Präambel: 
D ie  Stadt Mainburg erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
23.12.2022 (GVBl. S. 704), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6), 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 674) und der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) diesen Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan „Meilenhofen West“ als S a t z u n g. 

  

   

§ 1 – Räumlicher Geltungsbereich 
Als räumlicher Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan i. d. F. vom 15.03.2023 einschließlich Festsetzungen 
durch Text und Festsetzungen durch Planzeichen. 
 

§ 2 – Bestandteil der Satzung 
Als Bestandteil dieser Satzung gelten der ausgearbeitete Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan sowie die Festsetzungen durch Text und 
Festsetzungen durch Planzeichen. 
 

§ 3 – Inkrafttreten  
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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2.4 Bezugspunkt der Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 
Die FFOK-Erdgeschoss / Untergeschoss der Gebäude und baulichen Anlagen sind auf das Niveau 
der jeweiligen Erschließungsstraße zu legen (Bezugspunkt gemäß Planzeichen). Eine 
Höhendifferenz bis max. 0,50 m ist zulässig. 
 
 

3 BAUWEISE (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB)  
Im gesamten Baugebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. 
Eine Grenzbebauung ist nur für Doppelhäuser auf den betreffenden Grundstücken sowie für 
Zubehöranlagen (Garagen/ Carports/ Nebenanlagen) zulässig. Die Firstrichtung ist plangemäß 
vorgegeben. 
 
 

6 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (ART. 81 BAYBO) 
6.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

6.1.1 Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebenanlagen 
Dachform: Flachdach (FD); 
Dachdeckung: festgesetzt wird ausschließlich ein Gründach. 
Dachaufbauten: unzulässig. 

6.1.2 Gebäude 
Haus 1-2 - Parzelle 1 
Dachform: Satteldach (SD); 
Dachneigung: 45 - 50°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun; 
Dachüberstand: unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig. 

Sonstige Gebäude - Parzellen 1-4 
Dachform: Satteldach (SD)/ Walmdach (WD); 
Dachneigung: 15 - 25°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun; 
 Metalldach in Alu oder Edelstahlausführung; 
Dachüberstand: Ortgang und Trauf max. 1,00 m, 

Vordächer bei gewerblicher Nutzung bis max. 3,50 m Tiefe zulässig. 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig. 

 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen gemäß 
§ 23 Abs. 3 BauNVO geregelt. Auf die Festsetzung durch Planzeichen zu Baugrenzen wird Bezug 
genommen. Bei Garagen, die an öffentliche Erschließungsstraßen und private Zufahrten grenzen, 
wird ein Abstand von mind. 0,5 m zum Fahrbahnrand festgesetzt. 

Grenzbebauung 
An der Grundstücksgrenze errichtete Gebäude und baulichen Anlagen sind im Hinblick der 
Wandhöhe, der Dachform, der Dachneigung sowie der Dachdeckung einheitlich auszubilden. Der 
Nachplanende hat sich dem Erstplanenden unterzuordnen. 
Hinweis: 
Eine Überschreitung ist nur in geringfügigem Ausmaß zulässig, soweit keine Verletzung der erforderlichen 
Abstandsflächen hervorgerufen wird. 
 

4.1 Abstandsflächen 
Gebäude im MDW 1-4 / WA 15 -17: 
Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. Ein Mindestabstand 
zur benachbarten Grundstücksgrenze von 3,0 m ist einzuhalten. Ausnahmen bilden hier Garagen, 
Carports und Nebenanlagen an der Grundstücksgrenze. 

Gebäude im MDW 5-14: 
Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO entsprechend den 
ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen). 
 
Maßgebend für die Ermittlung der Abstandsflächen ist die fertige Geländeoberfläche. 
 
 

4.2 Verkehrsflächen 
4.2.1 Zufahrten 

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über die im Bebauungsplan ausgewiesenen Ein-/ 
Ausfahrten zu erfolgen. 
Die Erschließung der Grundstücke ist ausschließlich über das untergeordnete Straßennetz 
vorzusehen (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. § 8 und § 8a Abs. 1 FStrG). Ausnahme: Unmittelbare 
Zugänge und Zufahrten von den Grundstücken zur Bundesstraße sind nur für die Häuser 1 und 2 im 
MDW 1 zulässig.  

4.2.2 Stellplätze 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich auf den privaten Grundstücksflächen anzuordnen. 

4.2.3 Anzahl der Stellplätze 
Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Mainburg in der aktuellen Fassung. 
 
 

5 ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDE (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)  
Nutzung Grundstück zulässige Wohnungen je Wohngebäude 

MDW_1 Haus 1 
Haus 2 

Sonstige Gebäude  

8 Wohnungen je W ohngebäude 
4 Wohnungen je W ohngebäude 
2 Wohnungen je W ohngebäude 

MDW_2 Sonstige Gebäude  2 Wohnungen je W ohngebäude 

MDW_3 Haus 1 5 Wohnungen je W ohngebäude 

MDW_4 Haus 1 2 Wohnungen je W ohngebäude 

MDW _5-6 Mehrfamilienhaus 9 Wohnungen je W ohngebäude 

MDW_7-14 Doppelhaus 1 Wohnung je Doppelhaushälfte 

WA 15-17 Einzelhaus 2 Wohnungen je W ohngebäude 

 

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS.1 NR.1 BAUGB) 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwaltungen, 
 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen. 

1.2 Dörfliches Wohngebiet (§ 5a BauNVO) 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen 

und Wohngebäude, 
 Tankstellen, 
 Vergnügungsstätten aller Art. 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossflächenzahl 

Nutzung 
Grundflächenzahl (GRZ)  
§ 17 i. V. m. § 19 BauNVO 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
§ 17 i. V. m. § 20 BauNVO 

MDW 1-4 max. 0,6 max. 0,8 

MDW 5-14 max. 0,4 max. 0,8 

WA 15-17 max. 0,4 max. 0,6 

Hinweis nach §19 Abs. 4 Satz 1, 2 und 3 BauNVO: 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Zubehöranlagen für Garagen/ Carports/ 
Nebenanlagen/ Stellplätze und deren Zufahrten um 50 v.H., höchstens jedoch bis zu einer Grundfläche von 
max. 0,6 im WA und max. 0,8 im MDW überschritten werden. 
 

2.2 Zahl der Vollgeschosse 
2.2.1 Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebenanlagen (GA/ CP/ NA) 

Die Anordnung der Garagen/ Carports/ Nebenanlagen hat oberirdisch zu erfolgen. Die Errichtung 
von Kellergaragen ist unzulässig. Auf den Grundstücken der Parzellen 5-14 hat die Anordnung der 
Garagen auf Höhe Untergeschoss zu erfolgen. 

2.2.2 Gebäude 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 
Bauweise:  Untergeschoss und Erdgeschoss (U+I) – Parzellen 5-14. 
 Das 2. Vollgeschoss ist im Erdgeschoss  anzuordnen. 
Bauweise:  Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (U+I+D) – Parzellen 15-17. 

Die Vollgeschosse sind wahlweise entweder im Erdgeschoss und 
Dachgeschoss oder im Untergeschoss und Erdgeschoss anzuordnen. 

3 Vollgeschosse zwingend 
Bauweise:  Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss (U+II) – Parzellen 5-14 
 Das 2. Vollgeschoss ist im Erdgeschoss  anzuordnen. 
 Das 3. Vollgeschoss ist im Obergeschoss anzuordnen. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
2.3.1 Wandhöhe 

Zubehöranlagen – Garagen/ Carports/ Nebenanlagen: max.    3,50 m 

Gebäude im MDW 1-4: 
Haus 1-2 – Parzelle 1/ Haus 1 – Parzellen 2-4 max.    7,50 m 
Sonstige Gebäude – Parzellen 1-4  max.    5,00 m 
  / 7,50 m 

Gebäude im MDW 5-14: 
Mehrfamilienhaus – Parzellen 5-6 / Doppelhäuser – Parzellen 7-14 WH1 max.    6,80 m 
 WH2 max.    9,80 m 
Gebäude im WA 15-17: 
Einzelhaus – Parzellen 15-17 max.    7,50 m 
Definition: 
Die Wandhöhe ist zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bzw. FFOK-Untergeschoss bis zum Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 

Mehrfamilienhaus – Parzellen 5-6 
Dachform: Satteldach (SD)/ Walmdach (WD); 
Dachneigung: 15 - 20°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun, anthrazit-grau; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,50 m, 
 bei überdachten Balkonen/ Terrassen max. 2,50 m. 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig. 
Staffelgeschoss:  Die Außenwand der obersten Geschossebene (OG-2) ist entlang der östlichen 

Fassade um mind. 2,50 m und entlang der südlichen Fassade um mind. 1,50 m 
zurück zu versetzen. 

Doppelhaus – Parzellen 7-14 
Dachform: Satteldach (SD)/ Walmdach (WD); 
Dachneigung: 15 - 20°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun, anthrazit-grau; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,50 m, 
 bei überdachten Balkonen/ Terrassen max. 2,50 m. 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig; 
Staffelgeschoss:  Die Außenwand der obersten Geschossebene (OG-2) ist entlang der 

nördlichen, östlichen und südlichen Fassade um mind. 1,50 m zurück zu 
versetzen. 

Einzelhaus – Parzellen 15-17 
Dachform: Satteldach (SD); 
Dachneigung: 25 - 35°; 
Dachdeckung: Ziegel- oder Betondachsteine, rot-rotbraun, anthrazit-grau; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 1,50 m, 
 bei überdachten Balkonen/ Terrassen max. 2,50 m. 
Dachaufbauten: zulässig als Giebel- oder Schleppgaupen; 
Zwerchgiebel/ 
Standgiebel: unzulässig. 

 
6.2 Regenerative Energien 

Bei geneigten Dächern sind Solar- und Photovoltaikanlagen ausschließlich entsprechend dem 
Verlauf der Dachneigung zulässig. Bei Flachdächern sind aufgeständerte Solar- und 
Photovoltaikanlagen mit einem Mindestabstand von 1,00 m zur Außenwand zulässig. 
 

6.3 Einfriedungen 
Art und Ausführung: Holzzaun/ Metallzaun/ lebende Zäune. 
Höhe der Einfriedung: straßenseitige Begrenzung: 
 max. 1,20 m ab OK Erschließungsfläche; 
 seitliche und rückwärtige Begrenzung: 
 max. 2,00 m ab fertigem Gelände. 

 Um die Durchlässigkeit für Kleinsäuger zu gewährleisten, ist ein 
Bodenabstand von mindestens 15 cm einzuhalten. 

Sockel:  unzulässig. 
 

6.4 Gestaltung des Geländes 
6.4.1 Abgrabungen/ Aufschüttungen 

Im  MDW  1-4 sind Abgrabungen bis max. 2,50 m und Aufschüttungen bis max. 1,50 m zulässig. Im 
MDW Parzellen 5-14 und WA Parzellen 15-17 sind Abgrabungen bis max. 4,00 m und 
Aufschüttungen bis max. 2,50 m zulässig. 

Ein unmittelbares Aneinandergrenzen von Abgrabungen und Aufschüttungen ist unzulässig. 

6.4.2 Stützma uern 
Art und Ausführung:  Sichtbeton/ Natursteinmauern/ Holzpalisaden, 
Höhe:  max. 3,50 m ab fertigem Gelände, 

Weitere Geländeunterschiede sind als natürliche Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sind unzulässig. 
Hinweis: 
Die Geländehöhen sind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen. 
Gemäß § 37 WHG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderungen bezüglich 
wild abfließenden Wassers nicht zum Nachteil eines tieferliegenden Grundstücks erfolgen. 
Im Bauantrag sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen darzustellen. Maßgebend für 
die Ermittlung der Wandhöhen ist die FFOK-Erdgeschoss. 
 

6.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur an Gebäuden und baulichen Anlagen zulässig und dürfen nicht über die 
Fassadenoberkante hinausragen. Freistehende Werbeanlagen als W erbemasten, Werbestelen oder 
Fahnenmasten sind innerhalb des gesamten Gebietes nicht zulässig. 
Beleuchtete W erbeanlagen sind nur zulässig, soweit die einzelnen Schriftzeichen rückseitig 
beleuchtet werden (indirekte Beleuchtung). 
Werbeanlagen sind so zu errichten, dass durch diese Verkehrsteilnehmer auf den öffentlichen 
Verkehrserschließungsstraßen nicht geblendet bzw. irritiert werden. Insbesondere der Verkehr auf 
der Bundesstraße 301 darf durch Werbeanlagen nicht negativ beeinträchtigt werden. 
Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulässig. 
 

6.6 RÜCKHALTUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Form von Zisternen, oder 
Rigolen bereitzustellen (dezentrale Niederschlagswasserrückhaltung). 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

7 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Siedlungsbereiches 
sind als Rasen-, Wiesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb 
dieser Flächen ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und 
Einfriedungen zulässig. 
Die nicht überbaubaren öffentlichen Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches 
sind als extensive Wiesenflächen auszubilden und standortgerecht zu pflegen.  
Die Anlage großflächiger Steingärten ist unzulässig. 
 

8 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Untergeordnete bzw. gering belastete Verkehrsflächen und sonstige aufgrund ihrer 
Nutzung nicht zwingend zu befestigende Flächen sind, mit Ausnahme aller Bereiche, wo 
grundwassergefährdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhöhte 
Verschmutzungsgefahr ausgeht, mit un- oder teilversiegelten Belägen zu befestigen. 
Auf eine geringst mögliche Befestigung ist zu achten. 
Diese ist nur in dem Umfang zulässig, wie es eine einwandfreie Benutzung der 
Verkehrsflächen erfordert und andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen, wobei 
im Sinne des Bodenschutzes wasserdurchlässigen Deckschichten der Vorrang 
einzuräumen ist . 
Die Stellplätze im Freibereich sind als befestigte Flächen mit Versiegelungsbeschränkung 
auszuführen, wobei der Durchlässigkeitsgrad der Belagsdecke der Durchlässigkeit des 
anstehenden Bodens anzupassen ist. Vorgesehen sind Porenpflaster, Rasenfugenpflaster, 
Sandfugenpflaster und vergleichbare Beläge. 
 

9.4 Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erhalten. Ausfallende Gehölze sind zu 
ersetzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten Güteanforderungen zu 
entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pflanzperiode zu pflanzen und arttypisch 
zu entwickeln sind. 
Die durch die Pflanzbindung geschützten Bäume sind zu unterhalten und bei Abgang 
artgleich zu ersetzen. Auf das Straßenraumprofil ist zu achten. 

Einzelbäume 
Zur Begrünung des Straßenraumes sind Bäume gemäß den Artenlisten 10.1 und 10.2 mit 
den festgesetzten Mindestqualitäten an den vorgesehenen Standorten zu pflanzen. Diese 
Standorte sind an die Lage im Bereich der privaten Verkehrserschließung anzupassen und 
hier entsprechend veränderbar. 
Bei Gehölzen, die straßenraumwirksam festgesetzt sind, ist auf das Straßenraumprofil zu 
achten.  Bäume sind in diesem Fall bis zu 3,00 m Höhe über der Straßenoberkante 
aufzuasten. 
Zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume gemäß der 
Artenliste 10.2 und den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen, wobei 
vorwiegend standortgerechte Laubgehölze zu verwenden sind. Bei Baumpflanzungen als 
Abschirmung zu den Nachbargrundstücken soll der Anteil heimischer Gehölze mindestens 
60 % betragen, im Übergangsbereich zur freien Landschaft 100 %. 
Je angefangene 300 m² Grundstücksfläche, die von baulichen Anlagen nicht überdeckt 
werden, ist zusätzlich zu den straßenraumwirksam festgesetzten Bäumen ein heimischer 
Laubbaum entsprechend Artenliste 10.2 bzw. zwei Obstbäume in den festgesetzten 
Mindestqualitäten zu pflanzen. 
Heckenpflanzung: 
Beabsichtigt ist die Anlage einer Hecke als Ersatz für die Gehölzentnahme im Nordosten: 
 Die Strauchpflanzungen sind ein- bis dreireihig je nach verfügbarer Flächentiefe 

vorzunehmen. Es gelten ein Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m und ein 
Reihenabstand von 1,0 m, wobei die Reihen auf Lücke zu setzen sind. Die Pflanzung 
hat in Gruppen von 7-9 Stück einer Art (Artenliste 10.3) zu geschehen. 

Die Pflanzarbeiten sind in der nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen folgenden 
Pflanzperiode fachmännisch auszuführen. 

Obstgehölze 
Pflanzung von acht Obsthochstämmen nach der Artenliste 10.3, entsprechend der in der 
Plandarstellung festgesetzten Standorte. Der Pflanzabstand der Bäume untereinander darf 
nicht weniger als 10 m und nicht mehr als 20 m betragen. Bei der Pflanzung sind ein 
fachgerechter Pflanzschnitt auszuführen und ein Verbissschutz anzubringen. 
Die Fertigstellungspflege beinhaltet das Wässern der Gehölze sowie das Freischneiden 
und die Nachpflanzung ausgefallener Gehölze. 
Die Entwicklungspflege erfolgt in den ersten beiden Jahren nach der Pflanzung, danach 
weitere Erziehungs- oder Auslichtungsschnitte nur bei Bedarf. Ausgefallene Gehölze sind 
in der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 

 
10 ARTENLISTEN 

Es ist auf die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial zu achten. 
Die Verwendung von Nadelgehölzen und Scheinzypressen ist nicht zulässig. 
Zulässig sind alle regionaltypischen Obstgehölze, Nussbäume und Beerensorten. 

 
10.1 Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 12 -14 (Straßenraumprofil, falls erforderlich). 

Qualität: vHei, 250-300 (flächige Pflanzungen) 
 Acer campestre  Feld-Ahorn, 
 Acer platanoides   Spitz-Ahorn, 
 Quercus robur  Stiel-Eiche, 
 Tilia cordata  Winter-Linde 
und andere standortgerechte Arten. 
 

10.2 Gehölze 2. und 3. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 10-12 (Straßenraumprofil, falls erforderlich). 
Qualität: vHei, 200-250 (flächige Pflanzungen) 
 Acer campestre  Feld-Ahorn, 
 Carpinus betulus  Hainbuche,  
 Sorbus aucuparia  Gemeine Eberesche, 

 

10.3 Obstbäume 
Einzelgehölz: Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang 7-8 cm: 

Äpfel: Birnen: 

 Bohnapfel,  Alexander Lucas, 

 Florina,  Doppelte Philipps,  

 Goldrenette,  Gellerts Butterbirne, 

 Grahams Jubiläum,  Gräfin von Paris. 

 Hauxapfel, Zwetschgen/ Pflaumen: 

 Kaiser Wilhelm,  Quillins Renklode, 

 Roter Boskoop,  Schöne aus Schöneberg, 

 Roter Eiserapfel.  Wangenheimer Frühzwetschge. 

 

9 GESTALTUNGSMASSNAHMEN/ PFLEGEMASSNAHMEN 

9.1 Öffentliche Grünfläche - Straßenbegleitgrün 
Gestaltungsmaßnahmen: 
Für die Ansaat ist eine Saatgutmischung mit vor allem salzverträglichen Arten  aus dem 
Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu verwenden. Ansaatstärke 
5 g/m². Der Kräuteranteil beträgt 30% und der Gräseranteil 70%. 

Pflegemaßnahmen: 
Ein- bis zweischürige Mahd je nach Aufwuchsmenge: 
 erster Schnitt Anfang Juni, 
 zweiter Schnitt Anfang August. 

9.2 Extensives, artenreiches Grünland 
Gestaltungsmaßnahmen: 
Entwicklung eines mäßig extensiv genutzten, artenreichen Grünlandes durch Ansaat 
(Biotoptyp G212 gemäß Bayerischer Kompensationsverordnung): 
 Für die Ansaat ist eine Saatgutmischung für frische bis mäßig trockene Standorte aus 

dem Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu verwenden. Das 
Mischungsverhältnis beträgt 50% Kräuter und 50% Gräser. Ansaatstärke 4 g/m². 

Pflegemaßnahmen: 
In den ersten drei Jahren dreischürige Mahd in Abhängigkeit der Aufwuchsmenge 
erforderlich. Im Weiteren ist eine zweischürige Mahd durchzuführen: 
 erster Schnitt Mitte  Juni bis Mitte Juli je nach Aufwuchsmenge, 
 zweiter Schnitt zwischen Anfang September und Oktober je nach Zeitpunkt der 

Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommer. 

Die Entwicklungszeit beträgt 10 Jahre unter dem Vorbehalt der Zielerreichung. 

9.3 Streuobstwiese 
Gestaltungsmaßnahmen: 
Entwicklung eines Streuobstbestandes im Komplex mit extensiv genutztem Grünland. 
(Biotoptyp B432 gemäß Bayerischer Kompensationsverordnung): 
 Für die Ansaat ist eine Saatgutmischung für frische bis mäßig trockene Standorte aus 

dem Herkunftsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion zu verwenden. Das 
Mischungsverhältnis beträgt 50% Kräuter und 50% Gräser. Ansaatstärke 4 g/m². 

Pflegemaßnahmen: 
In den ersten drei Jahren dreischürige Mahd in Abhängigkeit der Aufwuchsmenge 
erforderlich. Im Weiteren ist eine zweischürige Mahd durchzuführen: 
 erster Schnitt Mitte  Juni bis Mitte Juli je nach Aufwuchsmenge, 
 zweiter Schnitt zwischen Anfang September und Oktober je nach Zeitpunkt der 

Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommer. 

Die Entwicklungszeit beträgt 10 Jahre unter dem Vorbehalt der Zielerreichung. 

 

11 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ergibt ein Ausgleichserfordernis von 
29.531 Wertpunkten (WP) Davon werden 25.078 WP innerhalb des Planungsgebietes auf 
einer Fläche von 4.425 m² gemäß der Plandarstellung kompensiert. 

Hinsichtlich der Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen wird auf die Ziffern 9.2 und 9.3 der 
Festsetzungen durch Text verwiesen. 

Des Weiteren sind acht Obstbäume gemäß der Plandarstellung zu pflanzen. Hinsichtlich 
der Maßnahmen wird im Detail auf die Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text verwiesen. 

Die verbleibenden 4.453 WP werden außerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen. Die 
dafür erforderliche Ausgleichsfläche von 742 m² wird auf einer Teilfläche des Flurstücks mit 
der Fl.-Nr. 221, Gemarkung Lindkirchen, Stadt Mainburg, bereitgestellt. 

 

Als Maßnahme ist die Entwicklung eines artenreichen Grünlandes (Biotoptyp G212 gemäß 
Bay. Kompensationsverordnung) durch Ansaat vorzusehen. Es ist ausschließlich 
autochthones Saatgut der Herkunftsregion „Unterbayerische Hügel- und Plattenregion 
HU 16“ zu verwenden. Die Entwicklungsdauer umfasst 10 Jahre unter dem Vorbehalt der 
Zielerreichung. Auf die Ziffer 18.5 der Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan wird im Weiteren verwiesen.  

12 ARTENSC HUTZ 

Baufeldfreimachung 
Zur Einhaltung des Verletzungs- und Tötungsverbotes nach Art. 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
darf die Baufeldfreimachung grundsätzlich nur in der Zeit vom  
1. Oktober bis Ende Februar erfolgen. Soll die Baufeldfreimachung in der Zeit von 1. März 
bis Ende September erfolgen, so sind ab Anfang März geeignete Vergrämungsmaßnahmen 
(zum Beispiel Überspannung der Flächen mit Flatterbändern oder Bearbeitung des 
Oberbodens in wöchentlichem Abstand) durchzuführen. 
Zu beachten: Die Vergrämung von Brutvögeln aus zu erhaltenden Hecken is t  nicht 
zulässig!  Stattdessen ist ein Schutz vor Störungen notwendig. 
 
Leuchtmittel 
Es sind ausschließlich insektenfreundliche Leuchtmittel (LED, natriumbedampft) zu 
verwenden. 

 

 
 

 

 
 

 

Maßnahmen zum Schutz vor einwirkendem Anlagenlärm 

Vorbemerkung: 

Das folgende Planzeichen __ gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen Schallschutz vor 

dem einwirkenden Anlagenlärm des holzverarbeitenden Betriebs auf Fl.Nr. 12/1 der Gemarkung 

Meilenhofen und kann durch das zuständige Planungsbüro abweichend festgelegt werden. 

In den mit Planzeichen __ gekennzeichneten Bereichen ist die Errichtung von Gebäuden mit 
öffenbaren Fenstern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 mit 
Sichtverbindung zu dem holzverarbeitenden Betrieb auf Fl.-Nr. 12/1 der Gemarkung 
Meilenhofen unzulässig. 
Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn im Rahmen eines Einzelgenehmi-
gungsverfahrens der qualifizierte Nachweis erbracht werden kann, dass der tagsüber 
zulässige Immissionsrichtwert von 60 dB(A) mithilfe geeigneter aktiver und/oder baulicher 
Schallschutzmaßnahmen (z. B. eingezogene oder verglaste Loggien, Prallscheiben, 
Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebäuderücksprünge und Ähnliches) 0,5 m  vor dem 
geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraums nach DIN 4109 eingehalten 
werden kann. Der Nachweis ist von einer nach § 29b BImSchG auf dem Gebiet des 
Immissionsschutzes bekannt gegebenen Messstelle zu führen. 
Außerdem können Ausnahmen in dem Umfang zugelassen werden, dass bei der Nutzungs-
aufnahme einer schutzbedürftigen Nutzung an den Lärmquellen des holzverarbeitenden 
Betriebs (Kreissäge, Motorkettensäge, Holzspalter) durch bauliche und/oder technische 
Maßnahmen niedrigere Schallleistungspegel tatsächlich und rechtlich sichergestellt sind. 

 

Bau-Schalldämm-Maß 

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sind Vorkehrungen gemäß den Vorgaben der DIN 4109 zum Schutz vor Gewerbe- und 
Straßenverkehrslärm zu treffen. 

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen müssen abhängig vom maß-
geblichen Außenlärmpegel La und der Raumart mindestens das folgende Gesamt-Bau-
Schalldämm - Maß nach DIN 4109:2018-01, Teil 1, jedoch mindestens R´w,ges = 30 dB er-
reichen: 

 für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,  R´w,ges = La – 30 dB 
Unterrichtsräume etc. 

 für Büroräume und Ähnliches     R´w,ges = La - 35 dB 

Gemäß DIN 4109 ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit maßgeblich, die die höhere 
Anforderung ergibt. Demnach ist das Gesamt-Bau-Schalldämm-Maß der Außenflächen von 
Aufenthaltsräumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt und im Baufeld MDW_1 entlang 
der B 301 errichtet werden, auf Grundlage der für die Nachtzeit angegebenen 
Außenlärmpegel zu ermitteln. 

 

 

 
 

 

C) SCHALLSCHUTZ 
 
13 Maßnahmen zum Schutz vor einwirkendem Verkehrslärm 

Vorbemerkung: 

Das folgende Planzeichen __ gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen Schallschutz 
vor dem einwirkenden Verkehrslärm der B 301 und kann durch das zuständige Planungs-
büro abweichend festgelegt werden. 

In den mit Planzeichen __ gekennzeichneten Fassaden(abschnitten) dürfen keine Außen-
wandöffnungen (z. B. Fenster, Türen) zu liegen kommen, die zur Belüftung von schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 notwendig sind. Ausnahmen hiervon sind nur 
dann zulässig, wenn: 

 der jeweils betroffene Aufenthaltsraum über eine geeignete Außenwandöffnung (z. B. 
Fenster, Tür) im Schallschatten des eigenen Gebäudes (z. B. eingezogener Balkon, 
teilumbauter Balkon, vorspringende Gebäudefassade) belüftet werden kann (1), oder 

 vor den jeweils betroffenen Außenwandöffnungen schalldämmende Vorbauten (z. B. 
Prallscheiben, verglaste Loggien, Laubengänge, Schiebeläden für Schlafzimmer, kalte 
Wintergärten etc.), besondere Fensterkonstruktionen oder schalltechnisch gleichwertige 
Konstruktionen errichtet werden (2), oder 

 der jeweils betroffene Aufenthaltsraum mit einer zentralen oder dezentralen, schallge-
dämmten, fensterunabhängigen Lüftungsanlage ausgestattet wird. Deren Betrieb darf 
im bestimmungsgemäßen Betriebszustand (Nennlüftung) einen Eigengeräuschpegel 
von 30 dB(A) im Rauminneren (bezogen auf eine äquivalente Absorptionsfläche 
A = 10 m²) nicht überschreiten und muss auch bei vollständig geschlossenen Fenstern 
eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwechselzahl ermöglichen (3). 

Voraussetzung für eine Anwendung der Ausnahmen nach Nrn. 1 - 2 ist die nachweisliche 
Einhaltung des tagsüber (6 - 22 Uhr) zulässigen Immissionsgrenzwerts von 64 dB(A) bzw. 
des nachts (22 - 6 Uhr) zulässigen Orientierungswerts von 50 dB(A) im Freien vor dem ge-
öffneten Fenster eines nach DIN 4109 schutzbedürftigen Aufenthaltsraums. 
Bei Büroräumen  (gewerbliche Nutzung im dörflichen Wohngebiet) ist eine zentrale oder 
dezentrale Lüftungsanlage grundsätzlich als passive Schallschutzmaßnahme zulässig. 

 
 
 

1 PLANGRUNDLAGE 
Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) der Bayerischen Vermessungsverwaltung wurde von 
der Stadt Mainburg  zur Verfügung gestellt.  
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt und als Eigentumsnachweis nicht  
geeignet, da keine Gewähr für Maßhaltigkeit und Richtigkeit gegeben ist. 

2 BAUGRUND  
Zur endgültigen Klärung der Untergrundverhältnisse hinsichtlich Gründung der Gebäude 
und Erschließungsanlagen sowie der Versickerungsverhältnisse, wird den Bauwerbern die 
Erstellung von Boden- und Baugrundgutachten nach DIN EN 1997 empfohlen. 

3 BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ 
VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung innerhalb der Baufläche ist 
prioritär anzustreben. Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der an-
fallende Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit 
zu Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner gesamten Stärke anzuheben 
und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei Flä-
chenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von 
über 6 Monaten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen 
(z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lupine) als Gründüngung anzusäen, eine Befahrung 
mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 sind zu beachten. 
Bei der Baugrunderkundung wurden Belastungen des Oberbodens mit Kupfer festgestellt. 
Eine Gefährdung für den Menschen durch direkten Kontakt ist im Ergebnis nicht zu erwar-
ten. Bei einer Verwertung von Oberboden außerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans sind die bodenschutz- und abfallrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

4 DENKMALSCHUTZ 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denk-
malrechtliche Erlaubnis gern. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstän-
digen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantra-
gen ist. 

5 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABSTÄNDE 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des 
AGBGB Art. 47 bis 50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfol-
gende Abstände einzuhalten: 
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe, 
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe, 
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher als 2,00 m. 

6 BAUVERBOTSZONE 
Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen gilt gemäß § 9 Abs. 1 FStrG für bauliche An-
lagen bis 20 m Abstand - gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke - Bauverbot. 
Eine Ausnahmebefreiung von der Anbauverbotszone kann ausschließlich für die Errichtung 
von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung er-
teilt werden. Bäume und Lärmschutzanlagen dürfen nur mit einem Mindestabstand von 
4,50 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit 
des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL). Anpflanzungen entlang der 
Straße sind im Einvernehmen mit dem Staatlichen Bauamt Landshut (Sachgebiet P3) vor-
zunehmen.  

7 SCHALLSCHUTZ 
 Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien und die schalltechnische 

Untersuchung der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 17.01.2023 (Bericht Nr. 2509-
2023 / SU V02) können zu den üblichen Öffnungszeiten bei der Stadt Mainburg einge-
sehen werden. 

 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist eine bauaufsichtlich eingeführte DIN-Norm 
und damit bei der Bauausführung generell eigenverantwortlich durch den Bauantrag-
steller im Zusammenwirken mit dem zuständigen Architekten umzusetzen und zu be-
achten. Bei den festgesetzten Bauschalldämm-Maßen handelt es sich um Mindestan-
forderungen nach der DIN 4109. 

 Die maßgeblichen Außenlärmpegel für die Ableitung des notwendigen Gesamt-Bau-
Schalldämm -Maßes nach DIN 4109-1:2018-01 berechnen sich aus einer energetischen 
Addition der für das Prognosejahr 2035 gemäß den Vorgaben der RLS-19 prog-
nostizierten Straßenverkehrslärmbeurteilungspegel und des für die jeweilige Gebietsart 
tagsüber zulässigen Immissionsrichtwerts der TA Lärm sowie unter Berücksichtigung der 
nach Kapitel 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 ggf. erforderlichen Zuschläge (z. B. für die 
erhöhte nächtliche Störwirkung für überwiegend zum Schlafen genutzte Räume). 

 Bei denjenigen Teilflächen der Baufelder im MDW_1, MDW_3 und MDW_4, die tags-
über von Überschreitungen des zulässigen Immissionsrichtwerts für Gewerbelärm be-
troffen sind, ist bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels anstatt des zu-
lässigen Immissionsrichtwerts die tatsächlich zu erwartende Immissionsbelastung wie 
folgt als Beurteilungspegel heranzuziehen: 

Im MDW_1:       Lr,Gewerbe,Tag = 73 dB(A) 
Im MDW_3:       Lr,Gewerbe,Tag = 64 dB(A) 
Im MDW_4:       Lr,Gewerbe,Tag = 64 dB(A) 

 Art und Umfang der Maßnahmen zum Schutz vor einwirkendem Anlagenlärm sind auf 
den im schalltechnischen Untersuchungsbericht beschriebenen Betriebsumfang des 
holzverarbeitenden Betriebs auf Fl.Nr. 12/1 der Gemarkung Meilenhofen ausgelegt. Im 
Rahmen von Einzelgenehmigungsverfahren zu Vorhaben im MDW_1, MDW_3 oder 
MDW_4 ist die Gültigkeit des Betriebsumfangs zum Zeitpunkt der Stellung des Bauan-
trags auf Richtigkeit zu prüfen. Sofern der Lagerplatz in geringerem Umfang betrieben 
oder die Nutzung womöglich aufgegeben werden sollte, wären weniger umfangreiche 
oder keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Die maßgeblichen Außenlärmpegel 
wären in diesem Fall neu zu ermitteln. 

 Im Rahmen der Harmonisierung der europäischen Normen gibt es neben der Einzahl-
angabe für das bewertete Schalldämm-Maß so genannte Spektrum-Anpassungswerte 
„C“. Beispielsweise: Rw (C;C tr) = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert „Ctr“ berücksichtigt den 
städtischen Straßenverkehr mit den tieffrequenten Geräuschanteilen. Es wird empfoh-
len, bei der Auswahl der Bauteile darauf zu achten, dass die Anforderung mit Berück-
sichtigung des Korrekturwerts Ctr erreicht wird. 

 Die anlagenbedingten Lärmimmissionen von eventuell im Freien betriebenen kälte-, 
wärme- oder lüftungstechnischen Geräten müssen an den maßgeblichen Immissions-
orten in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm während 
der Tag- und Nachtzeit um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und dürfen nicht tonhaltig 
sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geräusche ist die E-DIN 45680:2020-06 zu be-
achten. 

8 GRUNDWASSERSCHUTZ 
Genaue Angaben zum höchsten Grundwasserstand (HGW) als Planungsgrundlage für 
Baumaßnahmen müssen durch ein Gutachten eines fachkundigen Ingenieurbüros ermittelt  
werden. Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, 
der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichtenwasser  sichern 
muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen, ob Vorkehrungen gegen Grundwas-
sereintritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind bauliche An-
lagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden. Für das Bau-
en im Grundwasserschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwasserhaltung 
ist beim Landratsamt Kelheim eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Sollte der 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geplant sein, so ist die Anlagenverordnung - 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe (VAwS) zu beachten und die fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes 
Kelheim zu beteiligen. 
Die Anzeigepflicht von Grundwasserfreilegungen nach § 49 WHG bzw. die Erlaubnis mit 
Zulassungsfiktion nach Art. 70 BayWG sind zu beachten. 

9 NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG 
Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und 
DIN EN 12056 zu erfolgen. 
Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderli-
che Maß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Versickerungsfähigkeit sind 
die Zufahrten und PKW-Stellflächen soweit als möglich versickerungsfähig zu gestalten. 
Es wird weiterhin empfohlen, bei versickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswas-
ser von den Dachflächen und den Grundstückszufahrten möglichst nicht in die Kanalisation 
einzuleiten, sondern mittels breitflächiger Versickerung über die belebte Bodenzone dem 
Untergrund zuzuführen oder über geeignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teichanlagen, 
Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist die ausreichende Sickerfähigkeit des 
Untergrundes nachzuweisen. 
Für eine schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-
wasser ist die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) maßgebend.  
Weiterhin sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem  
Niederschlagswasser in das Grundwasser" (TRENGW) zu beachten. 
Bei Dachdeckungen mit Zink-, Blei- oder Kupfergehalt, die eine Gesamtfläche von 50 m² 
überschreiten, sind zusätzliche Reinigungsmaßnahmen für die Dachwässer erforderlich. 
Bei beschichteten Metalldächern ist mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach  
DIN 55928-8 bzw. die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN EN ISO 
12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen 
Materials ist dann vorzulegen. 
Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen oder Schneeschmelze 
Falls es bei Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem Wasser 
kommen sollte, darf dieses nicht zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. 
Geeignete Schutzmaßnahmen gegen wild abfließendes Wasser und Schichtenwasser sind 
vorzusehen, z. B. die Anordnung des Erdgeschosses mindestens 50 cm über Geländeni-
veau) und die wasserdichte Ausführung des Kellergeschosses (das bedeutet auch, dass  
alle Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder anderweitig  
geschützt sein müssen). Detaillierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vor-
sorge enthält die Hochwasserschutzfibel des Bundesumweltministeriums 
(www.bmub.bund.de; Suchbegriff „Hochwasserschutzfibel“). Es wird empfohlen für ausrei-
chenden Überschwemmungsschutz zu sorgen. 

10 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER - UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 
Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und 
gestalterischen Gründen im Einvernehmen mit den Leitungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsor-
gungsleitungen ein Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern 
ist ein Mindestabstand von 1,50 m ausreichend. 
Der Schutzzonenbereich für Stromkabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links 
zur Trassenachse. Die Trassen der unterirdischen Versorgungsleitungen sind von Bepflan-
zung freizuhalten. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baum-
schutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. 
Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit dem Versorgungsträger 
geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. Es ist das Merkblatt über Bäume, unterirdi-
sche Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013 vom FGSV Verlag www.fgsv-verlag.de (FGSV-
Nr. 939), bzw. die DVGW·Richtlinie GW125 zu beachten. 
Der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich sind frühzeitig (min-
destens 3 Monate) vor Baubeginn dem Versorgungsträger schriftlich mitzuteilen. Nach 
§ 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass Erd-
kabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können. Vor Beginn der Verlegung von 
Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endgültigen Höhenangaben der Erschlie-
ßungsstraßen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grundstücksgrenzen vor Ort bei Be-
darf durch den Erschließungsträger (Stadt) abzustecken. Für die Ausführung der Leitungs-
bauarbeiten ist ein angemessenes Zeitfenster zur Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten 
ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen durchgeführt werden können. Es dürfen für 
Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- 
und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen. 

11 ABFALLRECHT  
Größe, Zahl und Art der Abfallbehältnisse richten sich nach den Bestimmungen der jeweili-
gen geltenden Satzung. Kann der angefallene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge  
abgeholt werden, muss von den Abfallbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren 
Sammelplatz gebracht werden. Dies trifft für die Parzellen 15 und 17 zu. Auf § 16 Nr. 1 der 
Unfallverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV-V 43) wird verwiesen. 

12 REGENERATIVE ENERGIENUTZUNG 
Im Planungsgebiet sollen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien, der Energieeffizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung fin-
den. In der Planung werden daher inhaltlich diese Zielsetzungen getroffen durch eine Be-
rücksichtigung von ausreichend dimensionierten Abständen zwischen den Baukörpern 
(Verschattung) und der Zulässigkeit von Solar- und Photovoltaikmodulen als eigenständige 
Dachhaut. Ebenso werden in den örtlichen Bauvorschriften keine einschränkenden Vorga-
ben hinsichtlich der Belichtung oder Fassadengestaltung getroffen, die eine Nutzung sola-
rer Wärmegewinnung bei der Grundrissorientierung einschränken. Grundsätzlich wird zu-
dem die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von solarer Strahlenenergie für Heizung, 
Warmwasseraufbereitung, zur Stromerzeugung sowie zur allgemeinen Kraft-Wärme-
Kopplung empfohlen. 

13 GESTALTUNGS- UND PFLEGEMASSNAHMEN 
Die in der Plandarstellung angegebenen Baumpflanzungen stellen eine Mindestanzahl an 
Pflanzungen dar. Die Anzahl und die Lage der Baumpflanzungen sind mit Ausnahme der 
straßenraumprägenden Gehölze variabel, wobei das planerische Konzept im Grundsatz ein-
zuhalten ist. 
Die Mahd ist mittels Messerbalken vorzunehmen. Rotationsmäher oder Schlegelmulcher sind 
grundsätzlich auszuschließen. Durchführung der Mahd mit Mähwegen von innen nach au-
ßen. Ferner soll bei der Mahd im Wechsel ein Drittel der Fläche ausgenommen werden und 
in Streifen erfolgen. Das Mähgut ist erst am Tag nach der Mahd aus der Fläche zu entfernen 
und fachgerecht zu entsorgen. Ein Mulchen der Fläche sowie der Einsatz von Düngung, 
Pflanzenschutzmitteln und Kalkung sind nicht zulässig. Eine Ausnahme vom Düngeverbot gilt 
bei Obstbäumen: Eine Startdüngung mit Festmist auf den Baumscheiben ist hier zulässig. 
Die Gestaltungsmaßnahmen sind dauerhaft zu unterhalten und entsprechend der Vorgaben 
in den Festsetzungen durch Text zu pflegen. 

14 SCHUTZ VON GEHÖLZEN 
Die zu erhaltenden Gehölzbestände sind während der Bauphase durch geeignete Maßnah-
men zu schützen. Die Regelungen der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) sind bei der Bauausführung zu beachten 

15 IMMISSIONEN DURCH DIE LANDWIRTSCHAFT 
Unmittelbar an den Geltungsbereich grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. Im Zuge ei-
ner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
müssen die Anlieger mit zeitweise bedingten Geruchsimmissionen (Pflanzenschutzmittel,  
Gülle, Mist), Staubimmissionen (Ernte-Drusch, Trockenheit) und Lärmimmissionen (landwirt-
schaftliche Maschinen) rechnen. Die Bauwerber sind entsprechend darauf hinzuweisen. 

16 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die 
vermessenen Grundstücksflächen der Flurnummern 13 (Tfl.), 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/9, 
355 und 356 der Gemarkung Meilenhofen mit einer Fläche von ca. 33.330 m². 

17 DIN-NORMEN 
Die DIN-Vorschriften, auf die in den Festsetzungen und in der Begründung zu diesem Be-
bauungsplan mit Grünordnungsplan verwiesen werden, sowie anderweitig im Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan erwähnte Normblätter, Richtlinien, Regelwerke etc. sind im 
Rathaus der Stadt Mainburg (Rathaus, Marktplatz 1-4, 84048 Mainburg, Zimmer Nr. 4.03) 
während der allgemeinen Dienststunden einzusehen. 

18 INKRAFTTRETEN 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 

Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 
 

Öffentliche Grünfläche (s. Ziffer 9.1 der Festsetzungen durch Text) 
Straßenbegleitgrün 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft, 
Planung 
Ökologische Ausgleichsfläche (s. Ziffer 11 der Festsetzungen durch Text) 

 
Fläche für Ersatzpflanzungen (s. Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text) 

 
Extensiv  genutztes , artenreiches Grünland 
(s. Ziffern 9.2 und 11 der Festsetzungen durch Text) 

 
Streuobstwiese 
(s. Ziffern 9.3, 9.4  und 11 der Festsetzungen durch Text) 

 
Private, nicht überbaubare Grundstücksfläche 
Hausgartennutzung (s. Ziffer 7 der Festsetzungen durch Text) 
 
 
Gehölz, zu erhalten 

 
 
Hecken pflanzung 
(s. Ziffer 9.4 der Festsetzungen 
durch Text) 

 
 
Gehölzbestand, entfällt 

 
Einzelgehölz (s. Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text) 

 
Obstgehölz (s. Ziffer 9.4 der Festsetzungen durch Text) 
 

Sonstige Planzeichen 
 

Abgrenzung der Art der Nutzung 
 

Ga/Ca   St   
Garagen/Carports private Stellplätze  

 
   
Stützwand  Bemaßung (Beispiel)  

 
Bezugspunkt Höhe baulicher Anlagen (s. Ziffer 2.4 der Festsetzungen durch Text) 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Dörfliches Wohngebiet (s. Ziffer 1.1 der Festsetzungen durch Text) 
 
Allgemeines Wohngebiet (s. Ziffer 1.1 der Festsetzungen durch Text) 

 
Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse 
 

 max. 2 Vollgeschosse zulässig  3 Vollgeschosse zwingend 
 

Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Baulinie: Die baulichen Anlagen sind auf der festgesetzten Baulinie 
zu errichten. 

Baugrenze:  Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbau-
baren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen 
festgesetzt.  Eine Überschreitung der Baugrenzen im 
Erdgeschoss für Terrassen, Balkone und deren 
Überdachungen, sowie Wintergärten, ist bis zu einer Tiefe 
von max. 2,50 m in Richtung Süden und Westen zulässig. 

Baugrenze:  Nur für Garagen / Carports / Stellplätze / Nebenanlagen. 
 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 
 

Öffentlicher Geh/ -Radweg 

 

Verkehrsfläche, verkehrsberuhigt 

 

Wirtschaftsweg 

 
Straßenbegrenzungslinie 
 

Einfahrt Garagen / 
Carports  / Stellplätze 
 

 Ein-/ Ausfahrt 
 

Sichtfelder 
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen 
keine neuen Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen 
aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht verbundene 
Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die 
Fahrba hnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie 
Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die 
diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 
Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung 
abzustimmen. 
 
Private Verkehrsflächen 
nicht eingezäunt; zur Erschließung der Bauparzellen 

 
Versorgungsflächen und Abwasserbeseitigung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB) 

 
Fläche für Trafostation 
 
Ableitung von Niederschlagswasser 
Ausführung als offenes, naturnahes Gerinne innerhalb öffentlicher Grünflächen  
[schematische Darstellung; Festlegung der Lage und Ausführung auf Ebene der Entwässerungsplanung] 

 

Bauverbotszone 
(20 m zum Fahrbahnrand der B 301 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 FStG) 
 

Beginn/ Ende Ortsdurchfahrt 
 

 

Flurstücksgrenze  
 

Flurnummer 
 

Grundstücksgrenze, geplant 
 

Parzellennummer (Beispiel) 
 

Bebauung, bestehend 
 

Parzellengröße (Beispiel)  
 

Bebauung (Vorschlag)  
 
 

Böschung 
 

Bebauung - entfällt Bezeichnung abgegrenzter 
Nutzungsbereich 
 

Höhenschichtlinie in Metern ü. NN 
 

Biotopkartierung Flachland 
(Nachrichtliche Übernahme 
www.lfu.bayern.de) 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Meilenhofen West" erfolgt gemäß 
§ 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt. 

1 AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Die Stadt Mainburg hat in der Sitzung vom 26.07.2022 gemäß § 2 Abs. 1 B auG B  die 
Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan "Meilenhofen West" beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 11.08.2022 ortsüblich bekanntgemacht. 

2 FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖRDEN 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 19.08.2022 bis einschließlich 21.09.2022 durchgeführt. 

3 ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 09.11.2022 wurde 
mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.11.2022 
bis einschließlich 30.12.2022 öffentlich ausgelegt. 

4 ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Die erneute öffentliche Auslegung für den Entwurf II des Bebauungsplanes mit 
Grünordnung sp la n  "Meilenhofen West" in der Fassung vom 18.01.2023 wird gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 13.02.2023 bis 
einschließlich 27.02.2023 durchgeführt. 

5 SATZU NGSBESCHLUSS 
Die Stadt Mainburg hat mit Beschluss vom 15.03.2023 den Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 15.03.2023 als Satzung 
beschlossen. 

6 AUSGEFERTIGT 
Nach Abschluss des Verfahrens bedürfen die Bauleitpläne der Ausfertigung. 
 
 
 
Stadt Mainburg, den ……………………. 

1. Bürgermeister 

7 INKRAFTTRETEN 
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wurde am __.__.____ 
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich in der Hallertauer Zeitung und im Internet 
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt 
auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan ist damit in Kraft 
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1  und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 
 
 
 
Stadt Mainburg, den ………………… …. 

1. Bürgermeister 
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